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An den Nationalrat 

Ausschuss für Petitionen und Bürgerinitiativen 

 

Per Mail: NR-AUS-PETBI.Stellungnahme@parlament.gv.at 

 

 

Wien, 04.11.2020 

Betreff: Bürgerinitiative (17/BI), Ihre Zahl Zl. 17/BI-NR/2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

danke für Ihr Schreiben vom 07.10.2020 und Danke für die Möglichkeit einer 

Stellungnahme. 

Als Experteneinrichtung ist die Umweltbundesamt GmbH zu einer strikt wis-

senschaftlichen Herangehensweise verpflichtet. Wir ersuchen um Verständ-

nis, dass wir ohne entsprechende Erhebungen und Untersuchungen auf Basis 

konkreter Fragestellungen durchgeführt zu haben keine allgemeinen Stellung-

nahmen im Sinne einer persönlichen Meinung abgeben können. Mangels ent-

sprechenden Beauftragungen zu Arbeiten in gegenständlicher Angelegenheit 

fehlt uns die wissenschaftliche Grundlage einer fundierten Stellungnahme.  

Wir dürfen in dieser Angelegenheit vollinhaltlich auf die Stellungnahme des Ei-

gentümerressorts der Umweltbundesamt GmbH, dem Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie vom 

4.5.2020 verweisen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Georg Rebernig & Monika Mörth, MAS 

Geschäftsführung 
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